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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99012016006000, 99012016006000

Leistungsbezeichnung I Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten
beantragen

Leistungsbezeichnung II Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten
beantragen

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Baurecht (012)

Verrichtungskennung Genehmigung (006)

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Kauf, Miete und Pacht (2050100)
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Einheitlicher
Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage • § 76 Landesbauordnung für das Land
Schleswig-Holstein (LBO),
• § 1 Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben
der unteren Bauaufsichtsbehörde auf amtsfreie
Gemeinden und Ämter (8. VO-LBO),
• Landesverordnung über Verwaltungsgebühren in
Angelegenheiten der Bauaufsicht
(Baugebührenverordnung - BauGebVO), Tarifstelle 3.
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BauO+SH+%C2%A7+76&psml=bs
shoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BauAufs%C3%9CV+SH+%C2%A7+
1&psml=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BauGebV+SH+Anlage+1&psml=b
sshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BauO+SH+%C2%A7+76&psml=bs
shoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BauAufs%C3%9CV+SH+%C2%A7+
1&psml=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BauGebV+SH+Anlage+1&psml=b
sshoprod.psml&max=true

Teaser Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmalig
aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer
Ausführungsgenehmigung.

Volltext Fliegende Bauten sind nicht ortsfeste bauliche Anlagen,
die an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und
zerlegt werden können.
Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmalig
aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer
Ausführungsgenehmigung. Ausgenommen sind die in §
76 Abs. 2 Satz 2 Landesbauordnung für das Land
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Schleswig-Holstein (LBO) genannten Fälle.
Ausführungsgenehmigungen anderer Bundesländer
gelten auch im Land Schleswig-Holstein.
Die Ausführungsgenehmigung wird gemäß § 76 Abs. 5
LBO in ein Prüfbuch eingetragen.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten Es fallen Gebühren gemäß Landesverordnung über
Verwaltungsgebühren in Angelegenheiten der
Bauaufsicht an. Genaue Auskünfte hierzu erteilt die
zuständige Stelle.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist Die Ausführungsgenehmigung wird befristet erteilt.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Landeshauptstadt Kiel, Bauaufsichtsbehörde, für
Genehmigungen in ganz Schleswig-Holstein.

Zuständige Stelle „Durch die Landesverordnung zur Übertragung der
Zuständigkeit für die Ausführungsgenehmigungen von
Fliegenden Bauten vom 15. Dezember 2016 (GVOBl.
Schl.-H. S. 4) wurde die Befugnis zur Erteilung,
Verlängerung, Änderung und Übertragung von
Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten
nach § 76 Absatz 3 bis 5 der Landesbauordnung auf die
Bauaufsichtsbehörde bei der Oberbürgermeisterin
oder dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt
Kiel übertragen. Die Bauaufsichtsbehörde bei der
Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Kiel wird bei der Erteilung,
Verlängerung, Änderung und Übertragung von
Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten
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vertreten durch das Prüfamt für Standsicherheit bei
der Oberbürgermeisterin oder dem
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel.
Die Kontaktadresse lautet:
Landeshauptstadt Kiel
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Prüfamt für Standsicherheit
Fliegende Bauten Schleswig-Holstein
Fleethörn 9
24103 Kiel
Tel. 0431/901-2656
Fax 0431/901-742656
E-Mail: Fliegende-Bauten-SH@kiel.de
Für die Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten
nach § 76 Absatz 7 Landesbauordnung sind weiterhin
die unteren Bauaufsichtsbehörden zuständig.“

Formulare

Ursprungsportal Apply for execution permit for flying constructions,
Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten
beantragen
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